
DBV-Sicherheitsbestimmungen (Auszug BuSpO 2011) 

1. Hinweise zum allgemeinen Haftungsrecht 

Grundkenntnisse im allgemeinen Haftungsrecht sind sowohl für Vereinsfunktionäre als auch 
für Trainer/Übungsleiter von großer Bedeutung. Die zentrale Norm im deutschen Recht bildet 
hierbei § 823 BGB. Die für den Sport typischen Probleme ergeben sich hauptsächlich im 
Bereich Körperverletzungen (und in geringerem Maße für Sachbeschädigungen), die sich im 
Zusammenhang mit der Ausübung des Sports ereignen. 

Die Haftung für Körperverletzungen setzt nach § 823 BGB widerrechtliches und schuldhaftes 
Verhalten des Schädigers voraus, weshalb sich die Frage stellt, wo im Sport die Grenzen 
zwischen Rechtmäßigkeit und Widerrechtlichkeit liegen und welche Sorgfalt entsprechend § 
276 BGB bei der Sportausübung im einzelnen objektiv erforderlich ist. 

Grundsätzlich gelten kausale (ursächlich bewirkte) Körperverletzungen (wie auch 
Sachbeschädigungen) als rechtswidrig, soweit nicht besondere Rechtfertigungsgründe 
vorliegen. Für die Sportler selbst kommt hierbei vor allem die so genannte "mutmaßliche 
Einwilligung" (z.B. willigt ein Boxer bei Wettkampfteilnahme in seine Verletzung ein) sowie 
das "erlaubte Risiko" in Betracht. 

Bei der Prüfung der Schuld für eine Körperverletzung wird also gemäß § 276 BGB darauf 
abgestellt, ob in der betreffenden Sportart die objektiv erforderliche Sorgfalt verletzt worden 
ist. Als Maßstab für diese Sorgfaltspflicht werden die Spielregeln und sonstigen 
Bestimmungen einer Sportart herangezogen und dienen damit zur Konkretisierung der 
"erforderlichen Sorgfalt".  

 

2. Die Haftungsbereiche (Problembereiche) 

a. Haftung von Sportlern gegenüber Mitsportlern 

Entscheidende Frage ist hier zunächst, ob eine Regelverletzung vorliegt, da eine Handlung 
innerhalb des vom offiziellen Regelwerk Baseball bzw. Softball erlaubten Bereiches keine 
rechtswidrige Verletzung darstellt. Das offizielle Regelwerk Baseball bzw. Softball steckt also 
den Rahmen des (in einer bestimmten Sportart) sportlich zulässigen Verhaltens ab. 
Innerhalb dieses Bereiches kann man davon ausgehen, dass Sportler in die Risiken und 
möglichen Verletzungen einwilligen, die sich trotz einer Regelbefolgung nicht vermeiden 
lassen. Ein Beispiel hierfür wäre im Baseball: ein Baserunner wird von einem Pick-off des 
Pitchers getroffen und verletzt. 

Bei Verstößen gegen sportliche Verhaltensgrundsätze (v.a. die Regeln) kann es jedoch zu 
Schadensersatzansprüchen kommen. Während die Rechtsprechung früher nur bei groben 
und rücksichtslosen Verstößen solche Schadensersatzansprüche gewährt hat, zeigt sich seit 
einiger Zeit die Tendenz der Gerichte, auch für leichtere Verstöße (die schwere Folgen 
verursachen) hohe Ersatzansprüche zuzuerkennen. Hat also eine Spielregel den Sinn die 
Mitspieler zu schützen (sog. Regel mit "Schutzzweck"), so genügt bereits ein leichter Verstoß 
gegen diese, um sich schadensersatzpflichtig zu machen. Beispiele hierfür sind etwa das 
Spielen mit gefährlichen/unzulässigen Spikes oder (was wohl häufiger vorkommt) das 
achtlose Werfen des Schlägers (!) nach dem Kontakt mit dem Ball. 

 

b. Haftung gegenüber Nichtsportlern (Zuschauern / Passanten) 

Ein kausaler Zusammenhang zwischen rechtswidrigem und schuldhaftem Verhalten 
(Regelverstoß) von Spielern und einer Verletzung von Zuschauern/Passanten kann ebenfalls 
Schadensersatzansprüche nach §823 BGB auslösen. Soweit die Sportregeln beachtet werden, 
kann für sachkundige Zuschauer eine Einwilligung in die auch bei der betreffenden Sportart 



für sie bestehenden üblichen Risiken unterstellt werden. [Beispiel aus der Rechtsprechung: 
man kann nicht annehmen, dass ein Fußballzuschauer in die von einem Spieler während 
einer Spielunterbrechung durch einen unerwarteten, grundlosen Schuss verursachte 
Körperverletzung einwilligt!] Außerdem gilt zu bedenken, dass in Deutschland noch nicht 
viele Zuschauer, die Gefahrenlage und Risikobereiche auf einem Baseballplatz genau 
abschätzen können (v.a. Foulballs!). Sorgfaltspflichtverletzungen gegenüber Zuschauern 
können vor allem in mangelnden Sicherheitsvorkehrungen liegen, bei denen auch mögliche 
Regelverstöße mit einkalkuliert werden müssen. [Hierzu ausführlich siehe d.] 

 

c. die Haftung von Trainern/Übungsleitern/Jugendleitern 

Bei der Betreuung von Sportlern stellt sich die Frage, welche Sorgfaltspflichten im Detail zu 
beachten sind und welche Risiken eingegangen werden dürfen. Hier gilt der (für die 
Übungsleiter oft harte) Grundsatz, dass jeder Übungsleiter das Training bzw. den Wettkampf 
so leiten muss, dass alle voraussehbaren Schäden vermieden werden. Objektiv vorhersehbar 
bedeutet, dass dem Übungsleiter die Gefahr nicht unbedingt bewusst gewesen sein muss, 
sondern es ist ausschlaggebend, ob ein verständiger, verantwortungsvoller und erfahrener 
Übungsleiter die Risikosituation hätte erkennen können, oder besser: ob er sie erkannt und 
Gegenmaßnahmen getroffen hätte. Hier setzt die Rechtsprechung wieder hohe Maßstäbe an, 
verlangt also von den Übungsleitern ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und 
Vorsicht. Insbesondere gelten methodischer Übungsaufbau (z.B. richtiges 
Aufwärmprogramm zur Vermeidung von Verletzungen), Beachtung der Leistungsfähigkeit 
(Kindertraining, Seniorensport,..) allgemeine Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Verwendung von 
Helmen beim Schlagtraining!), ständige Aufsicht (!), Erläuterungen, Ermahnungen, 
nötigenfalls auch tatkräftiges Einschreiten als elementare Anforderungen an den ÜL/Trainer. 
Außerdem sind (v.a. unerfahrene, sportartfremde) Teilnehmer über besondere Gefahren der 
Sportart (bzw. einzelner Übungen im Training) aufzuklären. Nur die Einwilligung eines 
mündigen (d.h. vorher umfassend aufgeklärten) Sportlers bzw. seiner gesetzlichen Vertreter 
(bei Jugendlichen) in ein bestimmtes Risiko kann die Anleitung zu gefährlichen Übungen 
(Schlagtraining!) rechtfertigen. 

Der Umfang der Aufsichtspflicht hängt von der Gefährlichkeit der jeweiligen Sportart/der 
jeweiligen sportlichen Übungen ab. 

 

d. Verkehrssicherungspflicht und Veranstalterhaftung 

Dieser Bereich ist wohl am wichtigsten für Vereinsvorstände und Abteilungsleiter, da sie für 
die ordnungsgemäße Organisation und Abwicklung von Vereinsveranstaltungen (v.a. Spiele) 
verantwortlich zeichnen. 

Der so genannte "allgemeine Grundsatz der Verkehrssicherungspflicht" (aus § 823 BGB) 
besagt: derjenige, der eine Gefahrenlage schafft, aus der heraus andere geschädigt werden 
können, ist verpflichtet, die zur Vermeidung eines Schadens erforderlichen 
Gegenmaßnahmen zu treffen. Jeder kennt eine konkrete Ausprägung dieses 
Verkehrssicherungsgrundsatzes, nämlich die winterliche Streupflicht für den Gehweg vor 
seinem Haus. Dieser Grundsatz gilt auch für Sportanlagen und Sportveranstaltungen. Die 
einzelnen Verkehrssicherungspflichten sind insbesondere zu beachten von der Planung 
(Sportstätten) und Organisation (Veranstaltungen) über konkrete Absperrungen (Fangzäune, 
Netze...) und Überprüfung von Tribünen bis hin zur unmittelbaren Gestaltung des Trainings 
bzw. des Spieles. [Ausdrücklich muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass man sich 
mit Hinweisen wie "Betreten der Sportanlage auf eigene Gefahr" oder ähnlichem (auf 
Schildern bzw. auf den Eintrittskarten) nicht von seiner Verkehrsicherungspflicht befreien 
kann!] 



Die Ausführung von Schutzmaßnahmen kann auch Dritten (z.B. einem Ausrichter) 
übertragen werden, der Verantwortliche (Verein) haftet aber für das Verschulden solcher 
Erfüllungsgehilfen. 

Auch hier lässt sich feststellen, dass die Rechtsprechung sehr hohe Anforderungen an die 
Veranstalter stellt und relativ schnell eine Verletzung von Verkehrssicherungspflichten bejaht.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass gegen alle Gefahren die erkennbar sind und 
denen vorgebeugt werden kann, auch Maßnahmen ergriffen werden müssen, wenn sich der 
Verein nicht hohen Schadensersatzforderungen gegenüber sehen möchte. Auch die Trainer 
und Übungsleiter sind zu hohem Verantwortungsbewusstsein zu erziehen. 

 

3. Sicherheitsbestimmungen für Baseball-/Softball-Sportanlagen 

Der Deutsche Baseball und Softball Verband weist ausdrücklich darauf hin, dass im Baseball- 
wie im Softball-Sport (insbesondere durch die hohen Geschwindigkeiten des Balles), sowohl 
für Spieler als auch Zuschauer erhebliche Risiken bestehen, denen die Vereine, Verbände 
und sonstigen Veranstalter von Spiel- und Trainingsbetrieb durch strikte Einhaltung der 
nötigen Sicherungsvorkehrungen (Verkehrssicherungspflichten) entgegenzutreten haben. 

Jeder Verein ist für den höchstmöglichen Schutz der Zuschauer und Sportler selbst 
verantwortlich! 

Die nachfolgenden Ausführungen versuchen nur, auf die zwei größten Gefahrenquellen 
hinzuweisen. Keineswegs ist das Thema Sicherheitsvorkehrungen und Zuschauerschutz 
damit erschöpft. Mit Rücksicht auf die sehr unterschiedlichen Voraussetzungen auf den 
einzelnen Baseballanlagen in Deutschland wurde jedoch auf detaillierte Vorschriften (z.B. mit 
genauen Entfernungsangaben bzgl. Sicherheitsabstand; exakten Vorschriften bzgl. 
Netzstärke und -machart...) verzichtet. Damit sind die Vereine aufgerufen, für ihre jeweilige 
Anlage die am besten geeigneten Maßnahmen für optimalen Schutz zu treffen. 

Die beiden größten Gefahrenquellen im Baseball und Softball sind: 

1. Foulballs 

2. Overthrows am 1. und 3. Base 

Grundsätzlich gilt, dass Zuschauer (v.a. unkundige) dem Spielverlauf nicht ständig folgen 
und deshalb von plötzlichen Foulballs oder Overthrows überrascht werden können. 
Außerdem gibt es in bestimmten Zonen des Stadions (Zone 1 und 2) die Möglichkeit derart 
hart geschlagener Foul-Linedrives oder Foultips, dass man kaum noch ausweichen kann, 
auch wenn man dem Spiel gefolgt ist. 

Ideal ist deshalb die Sicherung des gesamten Zuschauerbereiches durch ein durchgehendes 
Netz parallel zu den Foullines, was aber (zumindest in den nächsten Jahren) wohl 
realistischerweise nicht von allen Vereinen geleistet werden kann. 

Der DBV empfiehlt jedoch allen Vereinen dringend zumindest die Einhaltung der folgenden 
Regeln. 

Zone 1: 

Hier ist die Hauptgefahr in Foultips (in etwas geringerem Maße auch in Wild Pitches) zu 
sehen. In diesem Bereich dürfen sich Zuschauer deshalb nur aufhalten, wenn sie durch ein 
stabiles Netz geschützt sind. Ist dieses Netz nicht straff gespannt, so ist darauf zu achten, 
dass sich die Zuschauer (v.a. Kinder!) nicht zu nahe am Netz (sprich: direkt daran) befinden, 
das in diesem Fall nur eine trügerische / vermeintliche Sicherheit gibt. 

Ist kein Backstop vorhanden, der diese Voraussetzungen erfüllt, so ist der Bereich unbedingt 
abzusperren! 



Zone 2: 

Hier geht Gefahr vor allem von (hart geschlagenen) Foulballs und von Overthrows (Würfe 
zum 1. oder 3. Base) aus. In diesem Bereich sollten die Zuschauer deshalb ebenfalls durch 
stabile Netze geschützt sein. Ist dies nicht möglich, so ist diese Zone ebenfalls abzusperren 
oder zumindest ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Spielfeld zu gewährleisten. Als 
Mindestanforderung muss dann eine Absperrung in mind. 20 Meter Entfernung von der 
Foulline gelten, deren Beachtung auch durch Ordnungspersonal sicherzustellen ist. 

Zone 3: 

Dieser Bereich ist "relativ sicher", die Gefahr von Foulballs und Wild Throws kann aber auch 
hier nicht ausgeschlossen werden. Ein ausreichender Sicherheitsabstand (20m) muss deshalb 
auch hier gefordert werden. 

Sollten die Zonen 1 und 2 nicht durch Netze gesichert sein, so sollte es den Zuschauern nur 
gestattet sein, sich ausschließlich in Zone 3 aufzuhalten. 

 

Der DBV weist nochmals darauf hin, dass die Vereine zu eigenverantwortlichem Handeln 
verpflichtet sind und gibt zu bedenken, dass bereits ein Unglücksfall (z.B. ein Foul-Linedrive 
an den Kopf eines jugendlichen Zuschauers) den finanziellen Ruin eines Vereines bedeuten 
kann. 

 

 

 


